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A M T FÜ R  S O Z IA LE D IEN S TE 

FÜ R STEN TU M  LIEC H TEN STEIN  

 

Postplatz 2 | Postfach 684 | 9494 Schaan | Liechtenstein | T +423 236 72 72 | F +423 236 72 74 | info@asd.llv.li | www.llv.li 

DIENT NUR ZUR INFORMATION: 
Der Vertrag muss persönlich im Amt 
für Soziale Dienste unterschrieben 
werden! 

 

Unterhaltsvertrag 
 

zwischen 

Kind:            
geb.:             
Bürger von/Staatsbürgerschaft:          
wohnhaft:            
vertreten durch: Mutter:          
geb.:             
Bürger von/Staatsbürgerschaft:         
Beruf:            
wohnhaft:           

 

Vater:             
geb.:             
Bürger von/Staatsbürgerschaft:         
Beruf:             
wohnhaft:            

 

1.       erklärt am          beim Amt für Soziale Dienste in Schaan die Vaterschaft zum Kinde       
anerkannt zu haben.  

 

2. Der Vater gibt über die Einkommens- und Vermögens- und Familienverhältnisse an: jährliches 
Nettoeinkommen inkl. des 13-ten Monatslohns: CHF       
 
Sorgepflichten: keine 
Vermögen: keines 
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3. Der Vater verpflichtet sich dem Kind folgenden monatlichen an den Index gebundenen 
Unterhaltsbeitrag zu bezahlen. Der Unterhaltsbetrag beträgt 16% des Nettoeinkommens des 
Kindsvaters: (Nettojahreseinkommen CHF      ) 

  CHF       (Franken) 

Der Unterhaltsbeitrag ist monatlich zum voraus je auf den fünften eines Monats an den 
gesetzlichen Vertreter des Kindes zu zahlen.  

Der Unterhaltsbeitrag basiert auf dem Schweizerischen Landesindex der Konsumentenpreise 
per Ende Monat Jahr mit       Punkten. Er wird jährlich auf den 1. Januar dem Indexstand per 
Ende November des Vorjahres angepasst (Berechnungsart: ursprünglicher Unterhaltsbeitrag 
geteilt durch ursprünglichen Index mal neuen Index). 

 

4. Die Parteien nehmen davon Kenntnis, dass die Unterhaltsbeiträge bei erheblicher Änderung der 
Verhältnisse vertraglich bzw. durch den Landrichter neu festgelegt werden können und dass die 
Unterhaltspflicht allenfalls auch über das Mündigkeitsalter des Kindes hinaus besteht. 
 
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wohnen die Eltern des Kindes  
getrennt 
gemeinsam. 

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist die Kindsmutter  
erwerbstätig 
nicht erwerbstätig. 

Mit der Unterschrift bestätigen die Mutter und der Vater des Kindes auch jeweils ein Original 
des Unterhaltsvertrages entgegengenommen zu haben. Ein Original des Unterhaltsvertrag wird 
dem FL-Landgericht/Vormundtschaftsbehörde zugestellt. 

 

Schaan, den 20.01.2009 

Die Mutter des Kindes: Der Vater des Kindes: 
(in Vertretung des Kindes) 

 

Schaan, den 20.01.2009 

Kinder- und Jugenddienst  
Sachbearbeiter 


